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5s'' <s. Samstag den 7. Februar

M»««emeutspreis:
Für die Stadt Solo-

thurn:
Halbjährl.: Fr. 4. 50.
Vierteljährl.: Fr. 2.2b.

Franco für die ganze
Schweiz:

Halbjahr!.: Fr. b.—
Vierteljährl.: Fr. 2 3V.
Für das Ausland pr.

Halbjahr franco:
Für ganz Deutschland

U.Frankreich Fr. 6.

Schweizerische

Aircheit-M

Für Italien Fr. S. SO.

Für Amerika Fr. 8. bl).

Kinrückmlgsgebiihr:
13 Cts. die Pelitzeile
fl Sgr. ----- 3 Kr. für

Deutschland.)

Erscheint
jeden S a m st a g

Il/s Bogen stark.

Briefe und Gelder
franco.

Me „Lachatrekurse" vor dem

Bundesrathe

Am 13. Januar*) hatte der Bundes-

rath die „grundsätzliche" Abweisung der

sieben oft genannten Rekurse beschlossen,

nämlich des Rekurses Sr. Gn. des Hoch-

würdigsten Bischofs Eugenius von Basel,
des katholischen Kirchcnratheö vom Thur-
gau, des Hrn. Fürsprechs I. Amiet, Na-
mens der Abgeordneten der katholischen

Bevölkerung des Bisthums, des Ausschusses

von Abgeordneten der katholischen Kirch-
gemeinden des Kantons Aargau, der Ver-
sammlung solothurnischer Kantonsbürger
zu Fulenbach, einer Verwahrung der schwei-

zerischen Bischöfe. „Die Begründung der

einzelnen Schlußnahmen wird späterhin
zur Veröffentlichung gelangen" — so schloß
der kurze Bericht.

In die Öffentlichkeit gelangte seither
nichts Näheres darüber, bis die N. Zürch.
Zeitung erst am 30. und 31. Januar
einen Artikel unter der Ueberschrift: die

Lachatrekurse vor dem Bundesrathe, Korr.
aus der Bundesstadt, brachte. Auch jetzt
haben wir darin keinen offiziellen Bericht;
ob er sachgetreu und richtig aufgefaßt ist,
das ist uns nicht gewiß, wohl aber, daß
er materiell nicht vollständig, dafür aber
mit allerlei Zuthaten des Korrospondenten
untermischt und in Ton und Fassung ein-
seitig und gehässig ist. Am Ende ver-
nehmen wir: „Das Dokument ist von
Herrn Ceresole, dem letztjährigen Bundes-
Präsidenten, als Bericht des politischen
Departements an den Bundesrath ab-

gefaßt, und der Bundesrath hat beschlossen,

dasselbe, an Stelle einer Ausarbeitung

eigener Motive für die Rekursabweisungen,

zu acceptiren und der Oeffentlichkeit zu

übergeben, einAktenstück, das, gleich

den Berichten und Reden der Rekursaffäre

Mermillod, ein neuer Baustein
sein wird zum Bau des Staats-
rechts und der Staatsweis-
heit der Eidgenossenschaft."

Ein Blick auf die Einleitung und auf
diesen letzten Satz genügt, um den Geist
des Referates zu würdigen und die For-
derung einer unparteiischen, objectiven Ver-

öffentlichung des Beschlusses und seiner

Motive zu begründen. Fassen wir aber

einstweilen das ins Auge, was vorliegt.
Wir wollen uns nicht lange bei dem

eigentlichen gemeinen Eingang des Artikels
aufhalten. Die herrschsüchtige Partei, sagt
der Referent, welche auf dem Boden der

Staatskirche in einem Kanton nach dem

andern sich abgewiesen sah, habe sich in
überraschendem Eifer an die Centralgewalt
gewendet: „als wär' droben ein Ohr zu

hören, ein Arm, sich des Bedrängten zu
erbarmen." Es sei vermuthlich nicht sowohl

Zutrauen zu den Bundesbehörden gewesen,

sondern ein überkluges Spiel, um „den
Bund in die große Schlacht mit den

Kirchenpopanzen (sio) mit hinein zu ver-
wickeln und um, wenn einmal die Eid-

genvssenschaft zur Parteinahme gezwungen,

dann dem internationalen Spuck den rech-

ten Lauf zu lassen." Die klugen Kir-
chendiplomaten hätt.n geglaubt^ die Bun-
desbehörden werden die Sache recht gründ-

lich ergreifen, und sich dann dabei die

Finger recht gründlich verbrennen. Diese

Berechnung sei aber falsch gewesen; die

Rekurse hätten nicht verfangen; die vor-

sichtige Politik der Bundesbehörden sei dem

Staatskirchenthum, „dem sie eigentlich

trotz der etwas zweideutigen

Verfassungsbestimmung von

1848 nie angehörte*), mitten in den

Kämpfen der Gegenwart fern geblieben.

Die Kantone, von vornherein historisch

dem Staatskirchenthum verfallen, mögen

noch in dieser Rennbahn mit der Kirche
den Wettlauf unternehmen. „Anders
der Bund, die konfessionslose
Eidgenossenschaft, der die neu-
lichen Beschlüsse der Behörden wohl für
immer klar den Weg der Trennung
von Kirche undStaat angewiesen

haben werden."

Unsere Leser werden bereits genug haben

an diesem Muster von höherer Staas-
Weisheit des Mannes, der uns den Ab-

Weisungsbeschluß des Bundesrathes zu er-

läutern ausersehen wurde. Setzen wir ihm
unsere ganz einfache oder, wenn er will,
einfällige Anficht entgegen: Man hat von

Seite der Kirche und des katholischen

Volkes den Rekurs an die Buudesbehörde

ergriffen, weil in den Kantonen keine Ge-

rechtigkeit zu erhallen war, weil man

(leider irrthümlich) hoffte, bei den Bundes

behörden einen tiefern Blick und unpar^
teiischeren Sinn zu finden, und weil man

pflichtgemäß kein rechtlich mögliches und

erlaubtes Mittel zu Beilegung des Strei-
tes versäumen wollte. Glaubt man: die

Abweisung der Rekurse werde die Sache

nun beigelegt haben? Da müßte man
andere und kräftigere Gründe dieser Ab-

Weisung anführen, andere und kräftigere

Heilmittel gegen die immer höher steigende

Entzweiung und Erbitterung der unter
den Augen der Bundesbehörde mißhan-

5) D. h. zu deutsch: Man hat sich um den

Artikel 44 der best henden Bundesverfassung
nicbts bekümmert, oder ihn auf »»verantwort-
liche Weise ausgelegt.
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delten Katholiken anwenden, als sie in

dieser saft- und kraftlosen Antwort be-

zeichnet sind.

Der erste Rekurs, den der Bundesrath

in diesen kirchenpolitischen Angelegenheiten

zu behandeln hatte, war derjenige des

schweizerischen Episkopates gegen die Un-

terdrückung der katholischen Religion und

Kirche im Aargau, dessen Großer Rath
aber nicht bloß prinzipielle Trennung des

Staates von der Kirche und Rücktritt

von dem Diözesanvertrag ausgesprochen,

sondern sich angemaßt hatte, den Katho-
liken eine ganz neue Kirchenverfassung

und Religionsunterweisung aufzudrängen

(„Staatspfafferei" zu treiben). Es war
der Episkopat, der dagegen protestirte;
aber hinter Hochdemselben stand das katho-

lische Aargauervolk, entschlossen, sich die

Rechte seiner anerkannten Konfesston und

deren freie und volle Ausübung nicht

rauben zu lassen. Die aargauischen Be-

Horden behaupteten, mit vollständiger Kom-

petenz dabei gehandelt zu haben; die Eid-

genossenschaft habe sich hier nicht einzu-

mischen, denn „die Kirchenorganisation

gehört absolut in den Bereich der Kanto-

nalsouveränität", so lange — setzt man

hochkomisch bei — überhaupt die Kultus-

freiheit, die öffentliche Ordnung und der

konfessionelle Friede nicht gestört sind

Da hatten wir im Jahre 1871/72
schon die Frühgeburt des Berner-

Kirchengesetzes. Der Bundesrath vertrat

dabei eine Art Pathenstelle, indem er er-

klärte: der Bund habe absolut keine

Kompetenz zur Einmischung in diesen

Zwist, und „die aargauischen Behörden

hätten einzig nur von ihcem anerkannten

staatlichen Souveränitätsrecht Gebrauch

gemacht, wenn sie auf dem loyalen Wege

die Kirche organisirten, wie es ihnen für

gut und passend erschien." Wenn die vor-

i egende Berichterstattung richtig ist, so war
damals schon von Oben herab erklärt, daß

die Katholiken kein garantirtes Recht auf

ihre Konfession hätten; daß der Staat
(d. h. concret: die Majorität der Prote-

stanten und der abgefallenen Katholiken)
die katholische Kirche modeln und gestal-

ten, drücken und kneten könnten, wie es

ihnen gut schiene — und alles noch unter

dem Bestand der „gar nicht zweideutigen"

Verfassungsbestimmung von 1848 : die

freie Ausübung des Gottesdienstes ist den

anerkannten Konfessionen —
also einem Verein mit bestimmter
Lehre und Kirchenverfassung — im ganzen

Umfange der Eidgenossenschaft gewähr-

leistet!

Der Große Rath des Aargau hatte das

Gesetz gemacht, der Bundesrath sich außer

Stand oder außer Willen befunden, etwas

dagegen einzuwenden; nur eines hat bisher

dort gefehlt: das Volk wollte nicht,
und so blieb die Sache hängen. Anders

in Bern, wo die Gewalt das katholische

Volk unterdrückt, und in Solothurn, wo

die List und der Betrug es theilt und lähmt.

(Fortsetzung folgt.)

Kirchliche Rnndschs« in Deutsch-
land.

(.Fortsetzung.)

2. Stellung des katholischen
Volks. Dieselbe Consequenz, welche die

preußische Regierung fortgetrieben hatte,

daß sie ihren Kamps gegen den Papst auch

auf die Bischöfe und von diesen auf den

ganzen Clcrus ausdehnte, dieselbe Conse-

quenz treibt sie auch jetzt noch unerbittlich

weiter gegen das katholische Volk. Freilich

hat jene Regierung darüber sich selbst und

andere zu täuschen versucht. Im gleichen

Sirenenton, in welchem man einst die

deutschen Bischöfe auf Kosten der römi-
scheu Curie und dann wieder den Clerus

auf Kosten der Bischöfe mit Lobsprüchen

erhoben hatte, wendete man sich vor kurzer

Zeit an das katholische Volk, um diesem

vorzulügen, es handle sich nicht um Reli-

gion und Kirche, sondern nur um einige

„rebellische Pfaffen." Doch damit ließ sich

Niemand fangen. Einen kleinen Beitrag,
wie die gegenwärtige Hatze auf das Volk

wirkt, berichteten neulich die öffentlichen

Blätter aus Breslau. Dort wurde vor
kurzer Zeit der Fürstbischof ausgepfändet
und dabei auch die Equipage, in welcher

er in der großen Stadt zur Kirche fuhr,
confiscirt. Am nächsten Sonntag ging
der Fürstbischof zu Fuß, doch was geschah,

das katholische Volk der Stadt kam ihm
in langen, dichten Reihen entgegen gezogen

und alles drängte sich heran, dein Ober-

Hirten die Bewunderung und Verehrung

auszudrücken. Was in dem liberal durch-

wühlten Breslau geschehen ist, ist in klei-

nem Rahmen das Bild dessen, was im

ganzen katholischen Deutschland geschieht.

Der letzte Rest einer distinguirten äußeren

Stellung, welcher aus den Zeiten der ka-

tholischen Gesellschaft den kirchlichen Würde-

trägern geblieben war, wird ihnen abge-

nommen, sie steigen von der Equipage

herab und gehen die Wege ihres Amtes

zu Fuß, umgeben, gehalten und getragen

von der Liebe ihrer Gemeinde.

Aber nicht bloß in Sympathiebezeu-

gungen, sondern in aller Form hat das

katholische Volk bei seinen Bischöfen und

dein Clerus und für dieselben Stellung

genommen gegen die Regierung Preußens

und ihren Anhang. Eine solche Partei-

nähme des Volkes lag zunächst in der

Haltung der Abgeordneten des

letzten Reichstags, welche als

Centrumsfraction sich einen blei-

benden glänzenden Namen in der Geschichte

erworben haben. Es gehörte eine hohe

und leider seltene Charakterstärke dazu,

um gegenüber der ehernen Mauer von

Vorurtheilen, um im Centrum der prote-

stantischen Intelligenz für die Kirche in

allen ihren Lehren, und wäre es die In-
fallibilität, in allen ihren Institutionen,
und wäre es der Jesuitenorden, freudiges,

rückhaltsloses Bekenntniß abzulegen. Jene

Männer überwanden alle Versuchungen,

welche an schwache parlamentarische Frac-

tionen heranzutreten Pflegen und auch an

sie herangetreten sind, sie verschmähten

jeden Compromiß und Schacher mit un-

aufgebbaren Rechten der Kirche, sie ver-

schmähten jede unnatürliche Allianz mit

feindlichen Parteien, sie verschmähten mit

einem Wort den scheinbaren Sieg, bei

welchem in Wahrheit zwar nicht die Per-

sonen aber die Prinzipien selbst eine Nie-

derlage erhalten, und zogen es vor, über-

stimmt zu werden, nachdem sie in rück-

haltloser Aussprache und Begründung der

katholischen Grundsätze allen Besseren die

geistig-sittliche Größe ihrer Kirche ver

Augen gestellt und damit auch den Samt»

einer bessern Zukunft ausgestreut hatte».

Daß in dieser Haltung des „Centrums"

eine Parteinahme des katholischen Volkes

für die Kirche liege, suchten freilich Äs-

marck und seine Schleppträger abzuläugne»
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Und um ihren Lügen Beine zu verschaffen,

ward sogar eine Unterschriftenjagd für die

Regierung inscenirt, die als sogenannter

rumäno-katholischer Adressenschwindel lä-

cherlich und berüchtigt geworden ist. Doch

das katholische Volk hat dieser Lüge die

kurzen Beine abgeschlagen. Schon die

preußischen Landtagswahlen am

Ende des vorigen Jahres, insbesondere

aber die deutschen Reichs w a hlen am

Anfang dieses Jahres legten ein klares

und lautes Zeugniß ab für die Zustim-

nmng des katholischen Volkes zu der Hal-
tung des „Centrums", ein Zeugniß zu-

gleich seiner Treue und Anhänglichkeit an

Bischöfe und Clerus. Es ist die glän-

zendste Kundgebung katholischen Glaubens-

bewußtseins im deutschen Volk seit Ein-

sührung konstitutioneller Staatsformen.
Und doch waren alle äußern Vortheile:
die Macht des Geldes, die Autorität der

Staatsbeamten in allen Stufen der bü-

reaukratischen Leiter, die erdrückende Ueber-

macht der Presse, der Nimbus glänzender

politischer Erfolge — alles das fiel auf
Seiten der Regierung und ihrer Candi-
daten ins Gewicht; alles das stand den

katholischen Wählern und ihren Vertrauens-
Männern entgegen; alles das waren eben-

sovielc Hindernisse, welche die katholischen

Gewissen überwinden mußten, um ihrem
Glauben Zeugniß zu geben. Sie haben

dieses Zeugniß gegeben, sie haben sich selbst

geholfen, darum wird auch Gott ihnen
helfen.

Freilich die preußische Regierung eröffnet

nun die Feindseligkeiten auch gegen den

letzten Theil in der Kirche, welcher bisher

unmittelbar nicht zu leiden hatte, gegen
das Laienthum, gegen die Masse des ka-

tholischen Volkes selbst. Zunächst geschah

dieß in chicanösen Maßregeln gegen ein-

zelne Personen, dann in Gesetzesverletzungen,

Vorenthaltungen von Rechten gegenüber
dem Volk im Ganzen und, nachdem es

so weit gekommen, fehlen nur noch die

Ausnahmsgesetze gegen die Masse der

Katholiken. Die genannten Symptome
des Kampfes sind klar hervorgetreten in
der P u r i f i k a t i o n des Beamten-
st a n d e s von Katholiken. Zwar ist die

Arbeit der preußischen Regierung in dieser

Richtung nicht groß, denn die Parität war
în Preußen von jeher nur ein Wort.

Einzelnen Katholiken war es aber doch

gelungen, sich zu höheren Stellungen durch-

zuarbeiten. In neuester Zeit nun sind

einzelne Entlassungen im höhern
C i v i l b e a m t e n st a n d und Mili-
tär erfolgt, welche der Presse auffielen

und für welche letztere kein anderes Motiv

anzugeben wußte, als das katholische

Glaubensbekenntniß der betreffenden Män-

ner. Im niederen Beamten st and

aber ist eine förmliche k i r chlich - po -

li t i s che Inquisition organisirt

worden, welche es insbesondere auf alle

centrumsfreundlichen Kanzlisten u. f. w.

abgesehen hat, und als Strafmittel pecu-

märe Nachtheile, Versetzungen, Dienstent-

lassung u. f. w. in Anwendung bringt.

— Mit einer Purification des Beamten-

standes und Militärs begann einstens auch

Diocletian seinen Culturkampf gegen die

Christen.

Die Masse der katholischen Staats-

bürger aber wird betroffen durch die offe-

neu Verfassungsverletzungen, womit man

den katholischen Wählern die Ausübung

des Vereins- und Versammlun gs-

rechts unmöglich macht, sowie durch die

parteiische, wahrhaft monströse gerichtliche

Behandlung der katho lis chen Presse,
eine Behandlung, welche jedes freie Wort

vernichtet. So versucht schon jetzt die

preußische Staatspraris die Katholiken Po-

Misch mundtodt zu machen. Von diesem

Punkt bis - zu politischen Ausnahmsge-

setzen für die Katholiken ist es nur noch

ein Schritt, und dieser Schritt wird bei

dem Cynismus, mit welchem Regierung

und Anhang im Landtag ihre Rechtsver-

letzungen triumphirend eingesteht und ver-

theidigt, derselben nicht schwer fallen.

So wird also der froh-frisch-fromme

innere Krieg bereits gegen alles geführt,

was katholisch heißt, Bischöfe, Clerus und

Volk. (Forts, folgt.)

Aus den Verhandlungen in der

II. Bad. Kammer über den neue-

sten Kirchengesetzentwnrf.

Bei diesen Verhandlungen hat es sich

sonnenklar gezeigt — was freilich alle

Welt längst weiß —, daß der moderne

Liberalismus von der christlichen Weltan-

schauung sich losgesagt und in den heid-

nischen Irrthum von der absoluten Staats-
omnipotenz zurückgesunken ist. Der mo-
derne Staat bezeichnet sich als die Quelle
alles Rechtes, alle wohl erworbenen histo-

rischen Rechte, alle religiösen, kirchlichen,

politischen Institutionen und Verträge
haben nur noch insoferne Geltung, als
die moderne Staatsomnipotenz ihnen eine

solche zu lassen beliebt. — Ferner hat
es sich bei den Verhandlungen unWider-

sprechlich herausgestellt, daß der moderne

Liberalismus bis in das innerste Heilig-
thum der Kirche hineinzugreifen nicht zu-
rückbebt. Wenn die von liberaler Seite

ausgesprochenen Grundsätze — was Gott
verhüte — zur Durchführung kämen, so

würde die Kirche nicht mehr von den Bi-
schiffen, „welche der hl. Geist gesetzt hat,
die Kirche Gottes zu regieren," sondern

von dem Polizeistock des jeweiligen Mi-
nisters regiert werden. Die Bischöfe wür-
den einfach wieder zu dem Range von

geistlichen „Salbern" degradirt. Die ka-

tholischen Priester, wofern sie sich zu

willfährigen Staatswerkzeugen hergeben

würden, müßten in den Augen des Vol-
keS als schwarz angestrichene Polizeidiener
und liberale Volksaufklärer erscheinen, bis
man ihrer Dienste nicht mehr bedürfte
und sie mit der gebührenden Auszeich-

nung sortschicken würde. Aehnlich wie

einst Kaiser Constantius in den Tagen
der arianischen Christenversolgung den ka-

tholischen Bischöfen zurief : „Was ich

will, das soll für euch Kanon (Kirchen-
gesetz) sein," — so versucht es auch der

moderne Liberalismus, die Rolle eines

obersten Kirchenlehrers und Kirchenfürsten

zu spielen. Die Theologie soll nach den

Richtungen und „Tendenzen" des Staates
gelehrt, der Klerus in der modernen, un-
gläubigen oder doch zweifelsüchtigen Welt-
anschauung erzogen, das katholische Volk

zum Liberalismus „bekehrt" werden. Daß
die conséquente Durchführung dieser Grund-
sätze den völligen Ruin der katholischen

Kirche und damit den Sturz des positiven
Christenthums überhaupt nach sich ziehen

müßte, ist so klar als die Sonne. Allein
damit Niemand darüber im Zweifel sei,

so hat ein einflußreicher Stimmführer des

Liberalismus, Dr. F r i e d b e r g in Leipzig
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die Gefälligkeit gehabt, es rund heraus-

zusagen. Als das Ziel des gegenwär-

tigen „Kulturkampfes" bezeichnet derselbe

in seinem Buche: „Das deutsche Reich

und die katholische Kirche" — die Unter-

drückuug und Vernichtung der katholischen

Kirche in Deutschland. Er vergleicht die

katholische Kirche mit einem gewaltigen,

seit Jahrhunderten daherbrausenden Strom,
dessen Wassermassen man in Kanäle fas-

sen und in Bassins ableiten müsse, um
den schwachen Rest der Luft zum Aus-
trocknen zu überlassen. Denselben Grund-

gedankeu spricht Pros. Friedberg in fol-
gender Stelle aus: „Wir wollen dem

kirchlichen Gliede (das doch einmal vom

Körper des Staates losgetrennt werden

muß), die Ader unterbinden, aus der das

Blut des Staates in dasselbe fließt, es

kräftigt und lebendig erhält. Wir wollen

das kirchliche Glied allmälig isoliren, den

Staat gewöhnen, es nicht mehr zu ge-

brauchen: nachher merkt er es kaum, wenn

es fortgeschnitten wird, die Wunde ver-

narbt leicht und von Verblutung ist keine

Rede. Die Gesetze, welche Friedberg vor-
schlägt zur Unterbindung der Lebensadern

der Kirche, um dieselbe von allen Bezie-

hungen zum äußern Leben, von allen Be-

Ziehungen znm christlichen Volke abzuschnei-

den, gleichen den modernen Kirchengesetzen

wie ein Ei dem andern. Es ist somit

auch ziemlich einerlei, sb die Priorität in

Berlin oder in Karlsruhe zu suchen sei.

Alle die vom Liberalismus der Kirche gegen-

über getroffenen Maßregeln sind in Dr.
Friedbergs Schrift klar vorgezeichnet:

Civilehe, bürgerliche Standesbuchführung,

Trennung von Kirche und Schule, Säcu-

larisirung der Armenpflege, Kanzelpara-

graph, Staatseramen oer Geistlichen,

„die, wenn ihnen auch die Schule ent-

zogen wird, doch Lehrer des Volkes im
eminenten Sinne des Wortes bleiben" ;

Placet, Unterdrückung des Jesuitenordens,
Rekurs an den Staat wegen angeblichen

Mißbrauchs der geistlichen Amtsgewalt,
empfindliche Geld- und Gefängnißstrafen,
im Wiederhohlungsfalle Entfernung vom
geistlichen Amte. — Wir haben es also

nicht mit Ergänzungen oder Ausfüllungen
von Gesetzeslücken, sondern mit einem

ganzen System von Gesetzen zu thun,
welche nicht etwa Grenzsteine zwischen

Kirche und Staat sein sollen, — denn

die Kirche, weit entfernt, Eingriffe in das

Gebiet der Staatsrechte sich zu erlauben

ist höchlich zufrieden, wenn man sie an

der Erfüllung ihrer eigenen Aufgabe nicht

hindert —, sondern es sind Pfähle, welche

mau in das Herz der Kirche treibt, ge-

wiß nicht in der Absicht, um sie dadurch

lebenskräftiger zu machen. „Nicht weil die

katholische Kirche staatsgefährlich ist, nicht

weil sie den Staat beherrschen will, nicht

aus all' diesen Gründen, die täglich der

Liberalismus in den Parlamenten und in
der Presse ausspricht, will man der ka-

tholischen Kirche ihre Feiheit rauben, son-

dern weil man das katholische Volk von
der Kirche losreißen —, weil man auf
diesem Wege die katholische Kirche innerlich

zerstören will." Diese Worte des Hochwst.

Bischofs von Mainz finden in den unum-
wundenen Geständnissen des Prof. Fried-

berg ihre volle Bestätigung.

Ceeconi,
Geschichte des vatikanischen Koncils.

(Fortsetzung.)

Die definitive Ordnung der
Diskussion.

Die praktischen Erfahrungen, welche

während den Verhandlungen des Concils

gemacht wurden, ließen den Wunsch nach

einigen Abänderungen in der Diskusstons-

ordnung laut werden. Die thatsächlichen

Verhältnisse, welche diesen Wunsch hervor-

gerufen, will Cecconi am betreffenden Orte
seiner Zeit erläutern. Vorerst reiht er die

definitive Ordnung hier ein. Dieselbe wurde

durch das Breve vom 20. Februar 1870
festgesetzt. Nach demselben sollte folgen-
der Gang bei den Verhandlungen einge-

halten werden. Die betreffende Commission
arbeitet das Schema aus und versieht es

mit erschöpfenden Erläuterungen. Nachdem

dasselbe an die Väter vertheilt wurde, be-

stimmen die Präsidenten des Concils eine

Frist, innerhalb welcher die Väter ihre

Bemerkungen über die Vorlage der be-

treffenden Deputation eingeben sollen. Von
diesen Bemerkungen, beziehungsweise Ge-

genanträgen, wird ein Auszug ausgear-
beitet und den Prälaten mitgetheilt, wobei
die Namen der Proponenten weggelassen

werden. Unterdessen zieht auch die Depu-
tation die Bemerkungen in Berathung und

ändert das Schema in Berücksichtigung

derselben ab. Das neue Schema gelangt

nun wieder zur Vertheilung an die Väter
und zwar begleitet von einer summarische«

Relation der Deputirten, in der insbe-

sondere die Motive der Annahme oder

Zurückweisung der Anträge dargelegt wer-
den. Zugleich mit der Vertheilung des

Schemas wird der Tag der Diskussion

bestimmt und damit die Einladung ver-

bunden, es anzuzeigen, wenn man in der

Versammlung sprechen wolle. In der

Diskussion erhält jeder angemeldete Redner

nach der Ordnung seiner Würde und

Promotion das Wort. Es ist jedem

Redner gestattet, neue Vorschläge zu ma-

chen und sie am Schlüsse des Vertrages

schriftlich einzureichen. Die Diskussion

nimmt eine oder mehrere Sitzungen in

Anspruch, je nach der Zahl der Redner.

Auch in der Sitzung selbst können sich

neue Redner melden und so auf die An-

sichten der bisherigen Redner antworten

oder neue Gedanken ausdrücken. Geschlossen

wird die Diskussion, wenn die Rednerliste

erschöpft ist, oder die Väter dieß beschließen.

Schluß der Debatten können die Präsi-

denten beantragen, wenn dieß von 1st

Mitgliedern verlangt wird. Nachdem die

Diskussion beendigt ist, wird noch nicht

zur Abstimmung geschritten, sondern es

werden die Vorschläge der Redner und die

Reden selbst von der betreffenden Depu-
tation sorgfältig geprüft. Diese -stehen

auch allen Vätern zur Einsicht bereit.

Haben die Deputirten ihre Arbeit vollendet,

so wird eine neue Versammlung der Ge-

neralcongregation anberaumt und in ihr

die Abstimmung über die Vorschläge vor-

genommen. Die Deputation arbeitet

dann das Schema nach den angenomme-

nen Modifikationen um und vertheilt
es wieder an die Väter, worauf in einer

folgenden Sitzung die Abstimmung über

das Ganze stattfindet. Auch bei dieser

Abstimmung können noch Modifikationen

vorgeschlagen werden. Geschieht dieß, so

antworten die Betreffenden -?iuost.juxts
mcàm- und reichen ihren Antrag schnft-

lich ein. Auch diese letzten Vorschläge

werden geprüft und es wird in einer spä-

tern Sitzung über dieselben abgestimmt.
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Sind so alle Anträge in sorgfältigste Be-

rathunz gezogen, und hat die endgültige

Abstimmung stattgefunden, so bleibt nur
noch die feierliche Abstimmung und Pro-
mulgation in der öffentlichen Sitzung
übrig.

(Fortsetzung folgt.)

Referat über Kirchenmusik,
vorgetragen bei einer aargauischen Pasto-

ralkonferenz.

(Schluß.)

Aber auch die schon vorhan-
denen Musi kali en bedürfen einer

aufmerksamen Sichtung. Der Geistliche
merke sich die Titel derjenigen Messen und

Vespern, welche profan und weichlich klin-

gen und verschaffe sich über dieselben das

Gutachten eines Urtheilsfähigen, um gc-
stützt auf dasselbe die Entfernung derselben

um so erfolgreicher erlangen zu können. —
Noch zweckmäßiger legt er ein Verzeichniß
der vorhandenen Kirchenmuflkalien an und

läßt durch einen Sachverständigen*) die-

jenigen bezeichnen, welche den kirchlichen

Grundsätzen nicht entsprechen und als Er-
satz, nach Maßgabe der Gesangkräfte,
kirchliche Kompositionen namhaft machen.

Freilich, wenn sofort alle Mustkalien ent-

fernt würden, welche vom Censor als

*) Die Borstände der Cäeiltenvereine in der

Schweiz möchten sich entschließen, für jeden
Kanton einen Vertr asti en s m a nn auf-
zustellen, an welchen sich die Geistlichen und
Gesangleiter, auch wenn sie nicht Mitglieder
des Cäcilienvereins sind, behufs Rathserhv-
lung wenden könnten.— Ein fernerer Wunsch
geht dahin, daß durch einen Ausschuß aus
den Präsidenten der Cäcilienvereine ein für
Unsere Verhältnisse berechnetes Verzeichniß der
vom allgemeinen deutschen Cäcilienvereine
empfohlenen Kirchenmuflkalien angelegt und
im Volksschulblatt " veröffentlicht werden
möchte. Voranzustellen wären diejenigen Werke,
ivelcke auf keinem Kirckenchore fehlen dürfen
lllräiukrium missus, processionals, lüxe-
quisle ete.) ; dann figurtite Messen und Ves-
Pern, welche für die schwächsten Landchöre

ausführbar sind; endlich solche Composition«-,,
deren Aufführung geübtere Kräfte erfordert.
— Ein dritter Wunsch endlich lautet, daß das

-Volksschulblatt" noch fleißiger als
Eprechsaal für Hebung der Kirchenmusik be-

vüßt werden möchte. Es ist das zugleich das

Mittel, diesem Blatte die zu seiner Fvrtezi-
ßinz nöthige Abonnentenzahl zu gewinnen.

„profan", „zu weichlich", „fade", „unkirch-

lich" tarirt werden, so müßte der Must-

kalienkasten in den meisten Land- und wohl

auch Stadtkirchcn vollständig geleert wer-

den. Es versteht sich von selbst, daß mit

der Säuberung nnr schrittweise vorzugehen

ist, und daß auf Elimination unkirchlicher

Kompositionen erst dann zu dringen ist,

nachdem man sich für Besseres schon um-

gesehen und, was die Hauptsache ist, den

Gesangdirektor dafür gewonnen hat, daß

die zur Anschaffung gelangenden kirch-
lichen Compositionen nicht in den Musi-
kalienschrank verschlossen, sondern fleißig

geübt uni aufgeführt werden.

3. Eine allgemeine, durch-
greifendeReformder Kirchenmusik

ist jedoch nicht denkbar, so lange nicht die

Zöglinge der Priester- und Lehrerseminare

in den Geist des ächten Kirchengesangs

eingeführt und angeleitet werden, nicht bloß

selbst richtig zu singen, sondern auch Au-
dere in der Kunst des Kirchengesangs zu

unterrichten. Dies ist jedoch nur durch

das Zusammenwirken der kirchlichen und

staatlichen Autorität erreichbar, so lange

der Kirche die autonome Bethätigung auf

ihrem Gebiete vorenthalten wird.

Von Seite der Geistlichkeit kann jedoch

durch vereinte Thätigkeit (in
Verbindung mit gutwilligen und befähigten

Laien) wenigstens etwas erzielt werden,

wenn

n. Kapitel und Kantonalkonferenzen
die Abhaltung von I n st r u k t o r e n -

kursen für die Gesangleiter
und Organisten anstreben, ähnlich

demjenigen, welcher im Herbst 1872 in

St Gallen abgehalten wurde. Die Geld-

Mittel hiefür müßten wohl vorzugsweise

bei den Ortskirchensönden gesucht werden.

Auch die Bruderschaften und die Kapitel

dürften sich bereit finden, Beiträge zu

leisten.

d. Kapitel und Kantonalkonferenzen

sollen die Gesangleiter ihrer Kreise zum

Besuche vonProduktionen der

Cäcilien-Vereine ermuntern und

sie für daherige Auslagen schadlos halten.

Lectüre allein reicht nicht aus, um von

der ächten Kirchenmusik einen richtigen

Begriff zu vermitteln und Begeisterung

für dieselbe zu erwecken. Auch hier gilt:
Grau ist die Theorie, grün ist des Lebens

goldener Baum. Die Erfahrung zeigt,

daß der Besuch einer gelungenen Produk-

tion leicht zum fruchtbringenden Keim wird

und, den ersten lebenskräftigen Anstoß gibt

zur Verabschiedung des bisherigen profanen

Gesangs in der Kirche und Einführung
einer kirchlichen Gesangsweise.

» -i-

»

Die Erzielung eines schönen, kunstge-

rechten Kirchengesangs wird in manchen

Gemeinden ein frommer Wunsch bleiben,

so lange es an einem gutwilligen und

befähigten Gesangleiter fehlt, und es wird

oft genug beim besten Willen unmöglich

sein, einen solchen zu finden. Hier gilt

es, daß der Ortsgeistliche den Muth nicht

verliere. Der beliebte Grundsatz: weil

nichts Rechtes erreichbar ist, so lasse ich

der Sache ihren Lauf und kümmere mich

nichts um den Kirchengesang — dieser

Grundsatz ist höchst bequem, aber ebenso

banal. Unsere Augabe ist, auf

allen Gebieten, also auch auf
dem Gebiete der Kirchenmusik
die kirchlichenPrincipien un-

entwegtimAugezu behalten
und denselben nach Kräften
Nachachtung zu verschaffen.

Hiezu die Hochw. Mitglieder der Re-

giunkelkonferenz anzuregen, ist der Zweck

dieses Referates. Möge dies dem Refe-

renten einigermaßen gelungen sein, auf daß

jeder aus uns auch in Bezug auf die

Kirchenmusik mit dem königlichen Sänger

bezeugen kann: Uorums, siilsxi sissorsm

«Ismus tuns.
Damit es nicht an einer unmittelbaren

Frucht fehle, beantragt der Referent: es

möchte die Regiunkelgeistlichkeit ihre Hoch-

schätzung und Liebe zum ächten Kirchen-

gesange dadurch bekunden, daß sie jedesmal

nach beendigten Konferenzberathungen in

der Kirche des Konferenzortcs, in Ver-

bindung mit einer ^.siorntio 83. Lnern-

msuti, einen liturgischen Choral singt.*)

— Wir reihen hier eine Einsendung ver-

wandten Inhalts aus der Ostschweiz an:

Ein Wink für uns Schweizer.

Unsere hl. Kirche hat viel Schönes/s das

Herz und Gemüth erfreut und erbaut.

Dieser Antrag wurde beifällig aufge-
nommen und sogleich ausgeführt durch Ab-
singung des Lslvs kexina.
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Dazu rechne ich namentlich den Wechsel

des Eigenthümlichen in ihren Festkreisen.

Wie ansprechend, kindlich fromm ist die

Advents- und Weihnachtszeit! Wir Alten
werden selbst wieder jung. Alle lieben

Erinnerungen ans der schönen Jugendzeit

ruft diese Feier wieder wach.

Wie ganz anders, wie verschieden die

Gefühle die Fastenzeit und Charwoche hin-
durch!

Und erst Ostern! Haltet da Vorträge
über Geburt und Leiden Christi, was auf
euch zur geeigneten Zeit so wohlthuend

wirkte; jetzt mögt ihrs nicht hören, so

ganz anders ist das Gemüth gestimmt.

Nun erst die Bittwoche, die Fronleichnams--

zeit, dann die Marienfeste, bis zur Feier

von Allerheiligen und Allerseelen, — welch'

ein Unterschied in einem Gemüth, das

treu und eifrig an der Hand der Kirche

das Jahr durchgeht!
Aber so ganz von selbst gibr sich all'

dies Schöne, Lehrreiche, Bildende nicht.

Dazu gehört auch Mühe, manches Opfer,

überhaupt Eifer, Begeisterung für die hei-

lige Sache.

Die Ausstattung der Kirche mit Rück-

ficht auf niedere und hohe Festtage, die

sorgfältige Reinigung derselben, der ein-

fächere oder festlichere Vortrag von der

Kanzel, mehr oder minder dienende Per-

soncn (Ministranten) am Altare; alles

dies trägt wesentlich zum Wechsel dieser

schönen Feststimmung bei.

Doch vor Allem erhöhen die Feier und

beleben das Gefühl Musik und Gesang.

Mein Lehrer hatte die löbliche Gewöhn-

heit, Pofaunenregister nur an hohen Fest-

tagen anzuwenden, warum wohl? Singt
und spielt Jahr ein, Jahr aus immer in
derselben Weise fort, alle Sonn- und Fest-

tage gleich, ja sogar an Nachmittagen und

Werktagen ertöne die volle Orgel; singt

immer 4stimmig in derselben Tonstärke,

gleichviel, ob Advent, Fasten, Ostern,

Pfingsten sei, — da ist man am Ende

froh, wenn's nur wieder einmal stille

wird.
Der eigentliche Gesang der Kirche ist

der Choral; der namentlich ist geeignet,

dem Advent und der Fasten den rechten

Charakter, die rechte Feststimmung zu

geben.

Wie kommts denn aber, daß die Hochw.

Geistlichkeit vielerorts so gleichgiltig, so

theilnahmslos dem Schaffen und Ringen,
dem heiligen Streben, den Gottesdienst

durch würdige Musik zu verherrlichen, so

ohne Interesse zusteht?

Ist denn die Wahrheit erst begründet,

wenn sie von allen Dächern gepredigt

nziro? Darf und muß man nicht erwarten,

daß von Seite der Kirchenvorstände der

erste Impuls gegeben werde, den Choral
wieder zu studiren, mit dessen Wesen und

Vortragsweise sich bekannt zu machen.

Allen Respekt vor den Herolden der

Diözese Rottenburg in Württemberg. Die

fliegenden Blätter für kirchliche Musik,
Nr. 1 aufs Jahr 1874, bringen die Nach-

richt: „Zehn Lehrer haben auf Kosten der

Landkapitel Oberndorf, Rottweil, Schöm-

berg, Spaichingen und Wurmlingen im

Kloster Beuron (wo der Choral auf mu-

sterhafte Weise gesungen wird) einen zehn-

tägigen Choralkurs durchgemacht."

Wochenbericht.

Bundesstadt, 4. Febr. Folletête, an

der Spitze einer jurassischen Abordnung,

überreichte vorgestern dem Bundespräsi-
deuten Schenk mehrere Rekurse gegen die

-Ausweisung der Geistlichen. Die Berner-

regierung ist zu beförderlicher Beantwor-

tung eingeladen. Der Bundesrath sei

mit dieser Ausweisung nicht einverstan-

den; deßhalb wohl das offiziöse Commu-

niquá der Bernerregierung an hiesige

Presse wegen der schonlichen Ausweisung.

Schweiz. Bundesrevision. Nach-

dem National- und Ständerath sich über

die noch obwaltenden Differenzen verstän-

digt, wurde Ende des letzten und Anfangs
dieses Monats der Revisionsmodus fest-

gesetzt. Im Nationalrath wurde mit 79

Stimmen Abstimmung in Globo ange-

nommen, gegen 44, welche die gruppen-
weise verlangten. In der Endabstimmung
erklärten sich 103 (darunter alle Waadt-

länder. Genfer, Neuenburger, Graubünd-

ner) für den Revistonsentwurf, 20 Stirn-
men dagegen. Im Ständerath votirten
25 Mitglieder für Annahme, 14 für Ver-

werfung (2 Mitglieder, welche in letzterem

Sinne votirt haden würden, waren an
der Stimmabgabe gehindert). — Die Ab-

stimmung der Kautone und des Volkes

wird voraussichtlich im April stattfinden.

Unläugbar sind die Aussichten für An-

nähme der Revision günstiger als früher.

Doch ist das Resultat »och nicht sicher.

Es verdient bemerkt zu werden, daß be-

sonnene, erfahrene Freunde der Revision

für gruppenweise Abstimmung redeten,

selbst A. Keller, der nicht Alles auf eine

Karte setzen wollte. Es sind mehrere

Artikel, welche vom bloßen Standpunkt
der Z w e ck m ä ß i g k e i t und Staats-
klu g heit großes Bedenken beim Volke

und dessen Führern erregen werden, so

das Niederlassungsgesetz, welches die Ge-

meinden mit ökonomischen und sittlichen

Nachtheilen bedroht und schwere Unord-

nung veranlassen kann; so die Abschaffung

der Todesstrafe in einer Zeit, wo die Bei-

spiele der Unsicherheit des Lebens und der

Habe sich häufen; so die für die Selbst-

ständigkeit der Kantone gefährliche Bestim-

mung, daß die Entscheidung über Gesetze,

welche dem Referendum unterstellt werden,

nicht den Kantonen und dem Volke,

sondern nur der Volksmajorität anheim-

fällt — wodurch die kleineu Kantone auf

sogenanntem legalem Wege unterdrückt

werden können. Es sind andere und ge-

wichtigere Bedenken vom religiösen
und konfessionellen Standpunkt,

welche noch schwerer in die Wagschale

fallen : so die Verwerfung einer Garantie
der Sonntagsruhe; der Schul-
a r t i kel, der jetzt schon die Kirche prin-

cipiell von der Mitleitung der Schulen

ausschließt, den Unterricht konfessionslos

macht, die konfessionelle Privatschule nicht

nur nicht garantirt, sondern leicht zum

förmlichen Zwang in die konfessionslose

Schule gedeutet werden kann; so die

Nicht-Anerkennung des kirch-
lichen Korporationsrechtes
und eine Menge von Verletzungen des

allein genügenden Grundsatzes der Frei-
heit der Kirche und der Kon-
session en (mit Vorbehalt der allge-

meinen Ordnung und des friedlichen Zu-
sammenlebens), eine Menge von gründ-

sätzlichen Ein- und Uebergriffen der Staats-
gewalt in das kirchliche Gebiet, während

man die Uebergriffe der Kirche ins Staats-
gebiet, diese eben so lächerliche als gründ

lose Voraussetzung, dieses „Gespenst" wie



man es treffend nannte, mit der Bundes-

Verfassung bannen zu müssen glaubt; so

die A b s ch a f f u n g der geistlichen
Gerichtsbarkeit, anstatt bloß ihre

Verbindlichkeit und ihre bürgerlichen Wir-
kungen aufzuheben.

Gestehen wir ebenso offen, daß wir
Katholiken bei einer gruppenweisen Ab-

stimmuug nichts profitirt hätten, daß viel-

mehr die unserer Konfesston nachtheiligen

Artikel mit großer Majorität angenommen
würden. Wenn man uns aber zwingt,
das Ganze entweder anzunehmen oder zu

verwerfen, so müssen wir vor Allem unser

Gewissen, nicht die möglichen Wechselfälle,

die Aussicht auf Vortheil oder Verlust

befragen. Mit Gewissen und religiösen

Ueberzeugungen läßt sich nicht markten.

Von diesem Standpunkt verlangen wir
Freiheit der Kirche, Anerkennung der Ge-

Wissensfreiheit für Alle wie für die Ein-

zelnen, Sicherheit gegen staatliche Ein-
Mischung in unsere religiöse Ueberzeugung

und kirchliche Versassung, — und dann

sind wir bereit zu allen wohlerwogenen,

wahrhaft nützlichen Verbesserungen. Wir
werden hingegen alle vorgeblichen Vortheile
und Gewinne nicht beachten, wenn wir
dafür unserer religiösen Ueberzeugung ent-

sagen, unsere Kirche dem Staate unter-

werfen müßten. Der neue Bundesentwurf,
die Art und Weise, wie er zu Stande

kam, die Männer au der Spitze der Be-

wegung flößen uns kein Vertrauen, im

Gegentheil die lebhaftesten und gegründet-

sten Besorgnisse ein. Wir wissen, was

man trotz der schützenden Bestimmungen
des 1815ner und des 43ger Bundes ge-

gen unsere Kirche that; wir wissen, was

man gegen sie in der Zukunft vor hat

und lassen uns mit Papier und schönen

Reden nicht täuschen; daher wissen wir

auch, was wir jetzt zu thun haben und

machen uns auf das Kommende gefaßt.

Die Pflicht gethan, das Uebrige ist

Gott^K" Sache!

In terventionslärm. Dieser

Theatercoup, der mit so viel Glanz und

Getöse auf die Seme gebracht wurde, ist

schon am Ausspielen. Das Wesentlichere

und Gefährlichere wäre jedenfalls das

Memorandum Hrn. Wuillerets gewesen,

tvenn es zu seiner Zeit und an seinem

Drte gewirkt hätte; nach 21 Jahren aber

unter veränderten Umständen, aus altem

Papiere hervorgezogen, so konnte es keine

andere Wirkung mehr haben, als den

Mann moralisch nieder zu werfen und

sein m unläugbaren Mißgriff jetzt, in
dem kritischen Moment der kommenden

Abstimmung über Bundesrevision, seiner

Partei, die nichts davon wußte noch wollte,
als schweres Vergehen anzuhängen, so

wieder „Blitz und Donner" heraufzube-

schwören, die Masse aufzuregen oder eigent-

lich der schon aufgeregten das Losungs-

wort gegen die „Landesverräther" auszu

theilen.

Das Zweite, das „Aktenstück" von

Bar le Duc, charakterifirte sich gleich

Anfangs als eine klägliche Komödie, von

welcher jeder Kundige alsbald sagte: Ent-
weder ist eS ein plumper Betrug von radi-

kaler Seite, ein Manöver à 1u Bismark,
oder die bedauernswerthe Thorheit eines

übereifrigen, aber der Sache gänzlich un-

kundigen Mannes. Nicht so faßten es

die Interpellanten auf, unter denen man

mehrere wohlbekannte Paukenschläger sah.

Es mußte eine czuuse oslsdrs daraus

werden; ja, man legte dem „Aktenstück"

noch weit größere Wichtigkeit bei, als rcr
allerdings wichtigen Encyklika des Pap-
stes vom 21. November, weßhalb man.

in größerer Anzahl aufmarschirte, lange

Reden wechselte, großartige Berichte und

Beschlüsse über das verräterische Unter-

fangen vorlas und drucken ließ, alles das

mit obligater Begleitung der Zeitungs-

klappern. Nur vergaß man längere Zeit,

das hochbedeutende „Aktenstück" in. sx-
tsvso mitzutheilen. Erst am Z. Februar

befriedigte der „Bund" unsere gespannte

Neugier, aber nur theilweise, indem er

Auszüge daraus mittheilte, immerhin ge-

nügend, um sogleich das Unpraktische, ja

Lächerliche des ganzen Versuches klar zu

erkennen. Was führt die Schrift auf?

Nichts als was alle Zeitungen und alle

offenen Reklamationen der Katholiken

längst schon gesagt hatten. Was will
sie? Einen Untersuch darüber von Seite

der Garantiemächte, ein Urtheil über die

Berechtigung dieser Reklamation, und

durch dieses Urtheil die Beendigung der

Unterdrückung der katholischen Religion in

den 181S mit der Schweiz vereinigten

Landestheilen. — Daß die Garantiemächte

ein Recht dazu hätten, kann nach den ein-

fachstên Begriffen von einem gegenseitigen

Vertrag nicht geläugnet werden; aber eben

so klar ist, daß die ehemaligen, nun ver-
schwundenen Garantiemachte es weder thun
wollten noch könnten.

Ehe eine einzige Unterschrift eines Schwei-

zers unter dieser Petition stand, wurde sie

abgefaßt, als Anfang oder Versuch eines

LandeSverrathes signalisirt, und Vorkeh-

rungen getroffen, die nur zu sehr an den ^

Feldzug der sieben Schwaben oder an das

Aufgebot der solothurnischen Milizen und

den Ritt der drei Recken ins Schwarz-
bubenland gemahnen. Doch cs fehlt der

lächerlichen Geschichte nicht die sehr ernst-

hafte Seite, und diese sei hier auch noch

berührt.
Man hat (Bund.sprästdent Schenk) von

einer Partei geredet, welche Umtriebe

gegen die Schweiz spinnt, durch Ver-
läu m d u n g der Schweiz und ihrer In-
stitutionen Haß gegen sie im Ausland
säen und dieses zu einer direkten Ein-
Mischung in die innere Angelegenheit der

Schweiz drängen möchte. Das sei die

Partei des extremen internationalen Ultra-
montanismus tzvon der dann ein Schauder-

gewälde entworfen wird) ; einzelne Träger
dieser fanatischen Partei der schwarzen
Revolutionäre finden sich auch in
der Schweiz; man mache in den Gegen-

den, wo der kirchliche Zwist tobt, trüge-
rische Hoffnungen auf fremde Intervention

rege.... Der BundeSrath sei fest ent-

schlössen, diesen Versuchen mit aller Energie

entgegen zu treten, und mit diesem Ver-
halten werde auch die Mehrzahl der schwei-

zerischen Katholiken einverstanden sein,

„welche die landesverrätheri-
schenUmtriebe der ultramon-
tanen Fraktion gewiß nur be-

dauern kann." — Stützt sich diese

Behauptung von verbrecherischen Versuchen

auf Thatsachen? Wer sind die Träger
der schwarzen revolutionären Partei in der

Schweiz? Wo die ultramontane Fraktion,
Welche landesverrätherische Umtriebe macht?
Wir können auch gewiß nur bedauern,
daß der Bundespräfldent ungereimtes Zeug
über den Syllabus vorbringt, mit „Ultra-
montanismus" und ähnlichen hohlen Schlag-
Wörtern um sich wirft.

Man hat ferner (B.-R. Ceresole) der



Liberté in Freiburg zu Schuld gelegt, daß

sie jetzt noch die Intervention der fremden

Mächte herbeiführen möchte. Ob sie es

gethan und was sie unter Intervention

verstehe, das nachzuweisen und zu verthei-

digen, überlassen wir derselben; wir kennen

die bezüglichen Artikel nicht, wissen aber

sehr bestimmt, daß Ceresole der ehemaligen

Genfer-Correspondenz einen falschen Sinn
unterschiebt, wenn er behauptet: sie habe

die Lehre von der Erdrückung der Kleinen,

wenn sie republikanisch sind, durch die

autoritären und katholischen Großen zum

System ausgebildet. Noch ernster müssen

wir uns dagegen verwahren und es geradezu

als einen schweren Verstoß gegen die par-

lamentarische Sitte, um nicht zu sagen,

als eine Unredlichkeit bezeichnen, daß Cere-

sole Sne. Gn. den Hochwürdigsten Bischof

Dr. Greith in diesen Handel hineinziehen

will, wenn Hochderselbe in einem Brief

vom Jahre 1872, wo Mermillod noch

nicht verbannt, die rechtsverletzenden Genfer-

Kirchengesetze noch nicht erlassen, die ka-'

tholischen Jurassier noch nicht so tyrannisch

mißhandelt waren — darum auch noch

keine Rede von einer Intervention war,
die Liberts für ihre Vertheidigung der

Interessen unserer heiligen Religion belobt

und ihr mit dem Lobe zugleich treffliche

Winke gibt, wie sie diese Interessen ver-

theidigen solle. Es wäre eher am Platz

gewesen, diese Ungebührlichkeit zu rügen,

als über die pikante Enthüllung „lebhafte

Sensation" zu bezeigen. Aehnliches ist

über die Herbeiziehung des Namens von

Msg. Mermillod zu bemerken. Man häuft
die Beschuldigung aus ihn, daß er uner-

müdet und leidenschaftlich bei einem aus-

wärtigen Minister Intervention nachgesucht

habe, und man droht ihm mit der Liefe-

rung von Beweisen. Hat man ihm Zeit

und Gelegenheit gegeben, sich darüber förm-

lich zu erklären und zu vertheidigen?

Man geht von anderer Seite daraus aus,

Msgr. Mermillod in das Interventions-

gesuch von Uni' Is Duo zu verwickeln.

Nun erklärt aber der Abb6 Defourny
in einem Brief vom 2. Februar an den

schweizerischen Bundespräsidenten: er sei

der Verfasser der Schrift Xxpsl emw

oâoliqrrsL suisss8, er sei alleiniger
Verfasser derselben und kein Mit-
glied des schweizerischenEpis-

kopates habe daran Theil ge-
n o m men. Was daran sei, möge wie-

der der Untersuchung unterliegen; jeden-

falls ist es eine Mahnung, mit dem Ur-

theil zurückzuhalten.

Wie viel gewicht- und gehaltvoller ist

das kurze Votum Segessers in Sache, als

Schenks Pathos und Ceresole rauschende

Rhetorik! Wenn gewisse Erze tönen, so

weiß man eben schon, daß es nichts zu
bedeuten hat.

Biststnm Basel.

Solothurn. Der „Landbote" hatte

Wuilleret, Mermillod und die Jnterven-
tionsuchenden eine landesverrätherische

Clique genannt und beigesetzt: Mermillod,
Wuilleret, Lachat, Duret sind bekanntlich

mit unsern Sury, Tugginer, Haller und

Anzeigerhelden ein Herz und eine Seele

und Vereinsgenossen. — Die Herren Sury,
Tugginer und Haller haben dagegen ge-

richtliche Klage angehoben.

— Der „Landbote" gibt folgendes

„Mitgetheilt": „Der Beschluß des Regie-

rungsrathes vom 3V. Januar abhin, be-

treffend einstweilige Wegweisung der reni-
tenten Geistlichen aus dem katholischen

Jura, bezieht sich zwar formell auf alle,

welche s. Z. den Protest vom Februar
1873 unterzeichnet haben. Der Regie-

rungsrath konnte, im Beschluß selbst,
keine Ausnahme gewähren; er mußte eine

Kollektivmaßregel treffen, da der Wider-

stand dieser Geistlichen gegen die Staats-
ordnung und die Verfügung der Staats-
behörden ebenfalls ein kollektiver und soli-

darischer ist.

Dessen ungeachtet sind wir in der Lage,

zu erklären, daß bei der Vollziehung
jener Maßnahme auf den Grad des Ver-

schuldens jedes Einzelnen angemessene Rück-

sicht genommen werden wird. Der Be-
schluß wird vor allem streng und unnach-

sichtlich gegen Diejenigen erequirt werden,

welche als intellektuelle Urheber stattge-

fundener Unruhen und als Hauptagita-
toren sich hervorgethan haben. Gegen die

weniger Compromittirten behält sich die

Regierungsbehörde je nach dem Stand der

Dinge, bezüglich der Erekution, weitere

Entschließungen vor. Endlich ist Vor-
sorge getroffen, daß gegen einzelne Geist-
liche, welche wegen hohem Alter, bisheri-

gem passivem Verhalten oder aus andern

Gründen, besondere Schonung verdienen,
die Vollziehung der Maßregel, bei klag-

losem Betragen, ganz suspendirt werden

kann.

Ei, wie gnädig! Willkür oben. Will-
kür unten, nirgends Recht, Gesetz, Unter-

suchung, gerichtliches Urtheil, alles Kon

plistà, auf Wohlverhalten hin! Und

über alle diese Schändlichkeiten der Berner

Regierung hat der „Landbote" bisher noch

kein einziges. Wörtlein des Tadels gehabt!

Hätte er zu Gerechtigkeit und Schonung
im Innern gemahnt, wie es ihm Wohl

angestanden wäre, dann dürfte man ihm

erlauben, ein ernstes Wort gegen das

Nachsuchen von fremder Intervention

zu sprechen. So aber ist es ganz un-

leidlich, wenn die Partei, welche im eige-

nen Kanton Recht und Gesetz mißachtet^
und die Barbareien einer gesinnungsver-
wandten Regierung ignorirte oder ent-

schuldigte, „Abscheu und Verachtung"

gegen noch unerwiesene „landesverräthe-
rische Pläne" einer nicht erweisbaren ^

ultramontanen Partei austheilt, und wenn

ihr Blatt in einem Artikel voll Lügen,

und Entstellungen allen redlichen Solo-
thurnerbürgern die Augen öffnen und selbst

die Konservativen vom Abgrund zu-

rückrufen will. Die Konservativen habe,n

gleich Anfangs dieser traurigen Wirr
stets und fort und fort von aller Un-

gesetzlichkeit abgemahnt, und brauchen die

heuchlerischen Zuspräche eines der schlechte-

sten Blätter nicht.

Luzcrn. Das Obergericht hat das Ur-

theil des Bezirkgerichtes in der Verläum-

dungsklage dès Florentin wider Buch-
drucker Härdi, Redaktor „des Eidgenossen",

noch verschärft-

Bern. Der „Bund" behauptet (Nr.
29, 3te S.) :

„Schon lange vor David Strauß hat

„ein Papst, nämlich Leo X., das

„Evangelium von JesuS Christus eine

„Fabel genannt."
Der „Bund" wird hiermit öffentlich

aufgefordert, die Schrift und Stelle zu

bezeichnen, in welcher Papst LeoX.
diesen Ausspruch gethan.

— Franz von Erlach hat (ilH der

Allg. Schweiz. - Ztg., Nr. 27, Beilage)

(Siehe Beiblätter.)
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Beiblätter zur Schweizer. Kirchenzeitung Nr. 6.

einen freimüthigen abmahnenden Brief
an die Bernerregierung wider ihre unge-

rechten und ungenügenden Maßregeln im

Jura erlassen.

— (Brf.) Wenig fehlt mehr bei uns,

zu einer Schreckensherrschaft, ähnlich der-

jenigen, unler der französischen Revolution.

Gegenwärtig sind nicht mehr 10 Pfarrer
im Jura und wann diese Zeilen gelesen

werden, wird kein einziger Priester mehr

auf jurassischem Boden sein, mit Aus-

nähme vielleicht von einigen wenigen alters-

schwachen, kranken Greisen, denen die mit-
leidsvolle Regierung noch für einige Tage

Gnade und Barmherzigkeit wird wieder-

fahren lassen.

Vor ungefähr 10 Tagen veranstaltete

'le Polizei eine wahre Jagd auf die Geist-

lichen. In 10—20 Orten erschienen am

gleichen Tage und fast zu gleicher Stunde

Landjäger, um die Pfarrer zu arretiren.

Sogar während der Nacht bewachten sie

>ne Häuser, welche ihnen Zuflucht gewähr-

ten. Bei Zeiten von diesem bevorstehen-

den Uebcrfall in Kenntniß gesetzt, gelang

es den Meisten, der Wuth ihrer Verfolger

durch die Flucht über die französische oder

elsässische Grenze zu entrinnen. Der greise

Pfarrer Marquis in Fahy, wurde, als

Aâ Landjäger erschienen, um ihn in das

Gefängniß nach Pruntrut abzuführen, durch

eine List der Pfarrkinder, den Augen des
' Landjägers entzogen, durch einen stämmi-

gen Burschen in aller Eile fortgetragen,
bis eine Kutsche nachfolgte nnd den Pfar-
rer über die Grenze brachte.

Vor einigen Tagen wurden 20 Ver-

Haftungsbefehle auf einmal gegeben, gegen
die ehrwürdigsten Priester des Landes.

Keiner ist eine Minute sicher vor Arre-
station oder Hausuntersuchung. Finden
sich im Logis des Pfarrers keine kompro-
mittirenden Schriften vor, so wird derselbe

arretirt, weil sich nichts vorge-
^ funden.

Dekan Hornstein in Pruntrut, Pfarrer
Jeanguenat in Bonfol und Pfarrer Brs-
chet in Courfaivre sitzen immer noch im

j Gefängniß. Niemand weiß aus welchem
î Grunde.

Den UkaS vom 30. Jan., der den Geist-

lichen zugestellt worden, kennen Sie schon

stehe unten). Selbstverständlich wird Keiner

sich dem Mutz in die Krallen legen; b i s

Samstag wird kein Priester
mehr im Jura sein. Die Pfarrer
des Laufenthals ziehen sich in die Kan-

tone Baselland und Solothurn zurück;

der Pfarrer von Viel nach Landeron, Ktö,

Neuenburg.

x--^Äura. Sämmtliche Pfarrer und Prie-

-ster, welche gegen die staatskirchenrechtli-

chen Maßregeln protestirt und deßwegen

bereits von der Regierung zuerst suspen-

dirt und dann abgesetzt wurden, sind nun

aus den katholischen Bezirken erilirt,
so daß das römisch katholische Volk des

Jura's dermalen ohne Seelsorger
und KultuS ist.

Diese Exilirung soll namentlich

durch die altkatholischen S ta at spa-
stören hervorgerufen worden sein, in-
dem dieselben der Regierung schrieben,

daß, so lange die römisch-katholischen Geist-

lichen im Lande weilen, ihre Kirchen leer

bleiben. Diese werden aber auch n a ch

dem Eril leer bleiben, ja noch leerer
werden.

Für die g o t t e s d i e n st l i ch e n

und feelsorgerlichen Bedürfnisse

wird einstweilen im Jura so gesorgt, wie

es in den Zeiten einer solchen Verfolgung

möglich ist.

Das katholische Volk ist hierüber be-

reits zur rechten Zeit mit den nöthigen

Belehrungen und Anweisungen versehen

worden. Diese gehen dahin:

n) In den G r e n z g e m ei n d e n

wird das Volk den katholischen Gottes-

dienst im Nachbarland besuchen und die

Seelsorge der dortigen Geistlichen mög-

lichst benützen.

b) Im Innern des Landes,
insofern kein römisch-katholischer Priester

allda wohnen darf, wird das Volk zu

den bisherigen Stunden seine provisori-
schen Kirchenlokale besuchen und da ohne

Priester Gebet - Versammlungen halten.

Die Vorstände der katholischen Vereine

werden die Leitung hiefür übernehmen.

Bezüglich des Empfangs der hl. Sa-
k r a m e n te, so kann die Taufe in

solchen Fällen auch von Weltlichen ge-
spendet werden; die Ehe ist entweder zu
verschieben oder für die Einsegnung ein

römisch-katholischer Priester aufzusuchen;

für den Empfang der hl. Büß- und

Alt a r s a k r a m ente haben die Gläu-
bigen jetzt in ihren gesunden Tagen je-
weilen jede Gelegenheit hiefür zn be-

nützen, um auf allfällige kranke Tage
vorbereitet zu sein; für Sterbende, welche

des Besuchs eines Priesters entbehren

müssen, genügt in solchem Rothfall zur
Sündenvergebung die Erwcckung einer

vollkommenen Reue und Leid. In keinem

Fall ist ein erkommunizirter Priester zu
berufen, denn diese haben keine Vollmacht

zur Spendung der hl. Sakramente. Im
Todfalle ist die C i v i l - B e e r d i g u n g

laut Gesetz zu verlangen und so der

Staatspastor fern zu halten.
Jedes katholische Herz wird tiefes Mit-

leiden mit seinen Glaubensbrüdern im
Jura haben, welche die Wohlthaten des

Gottesdienstes und der Seelsorge vielleicht
auf längere Zeit nur in solch' verkümmer-
ter Weise genießen können; die ganze ka-

tholische Welt wird ihr Gebet ver-

einigen, um für die Jurassier von Gott
die Gnade des Vertrauens und der Ge-

duld zu erflehen. Auf den Charfreitag
folgt auch wieder Ostern!

'— Folgendes ist der E r i l i r u n g s-

beschluß:
1) Den durch gerichtliches Urtheil vom

15. September 1873 von ihren Stellen
abberufenen katholischen Pfarrern, sowie

denjenigen katholischen Geistlichen, welche

den Protest vom Februar 1873 mit-
unterzeichnet haben, ist bis auf Weiteres

der Aufenthalt in den Amtsbezirken Courte-

lary, Delsberg, Freibergen, Laufen, Mün«

ster, Pruntrut und Viel untersagt.

2) Diese Untersagung fällt dahin, so-

bald die Betreffenden ausdrücklich erklären,

daß sie sich der Staatsordnung, den

Staatsgesetzen und den Verfügungen der

staatlichen Behörden unterziehen wollen.

3) Innerhalb 2 Tagen, vom Tage der

amtlichen Eröffnung dieses Beschlusses an

gerechnet, hat der betreffende Geistliche,

wenn er sich der Bedingung sub. Art 2.
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nicht unterzieht, die obengenannten Amts-
bezirke zu verlassen.

4) Der Regierungskommissär ist mit
der Vollziehung dièses Beschlusses beauf-

tragt.

— Die «Zswàs oäoliqus»
von Pruntrut berichtet, daß Kolporteurs,

welche von Kirchengegnern bezahlt seien,

den bekannten Appel von Bar-le-Duc im
Lande herumtragen. Sie ermähnt die

Katholiken, Nichts zu unterzeichnen und

auf solche Kolporteurs ein scharfes Auge

zu richten.

— Die Staatspastvren halten

nun von Zeit zu Zeit auch in denjenigen

Kirchen Gottesdienst, welche sich in den

Nebenpfarreien ihres Bezirks befinden;

allein hier ist der Erfolg in der Regel

womöglich noch jämmerlicher als am Resi-

denzort. In Courchavon z. B. wohnte am

28. auch nicht eine Seele diesem Gottes-

dienste bei

Baselstadt. Die katholische Schule be-

trauert den frühen Hinscheid der Schwe-

ster Prudentia (Fräulein Melanie Joos),
welche durch Talent, Kenntnisse und uner-

müdlichcn Eifer im Lehrfach, sowie durch

den Verein der liebenswürdigsten Charak-

tereigenschaften die allgemeinste Achtung

erworben hatte.

Msthum St. OaTen.

St. Gallen. *) (Bf.) Seit mehrern

Tagen herrscht tn unserer Diözese tiefe

Stille. Nur die liberalen Zeitungen Heu-

len in diese Stille hinein über Pfaffen-
betrug, Volksverdummung w., sie treiben

mit großem Geschrei ihre Menschen zu-
sammen auf den 8. Februar, an welchem

Tage das St. Gallervolk über ein Gesetz

abstimmen soll, das in jeder vorurtheilS-
freien, edlen, konservativen wie liberalen

Schweizerbrust gerechte Entrüstung her-

vorgerufen hat. Wir meinen das Aus-

nahmsstrasgesetz gegen die Geistlichen.

Dem wilden Lärm dep liberalen Presse

gegenüber ist das ächt katholische Volk

still. Alle wahren Katholiken wissen,

waö sie zu thun haben, und werden am
8. Februar ihre Pflicht erfüllen. Aber
das katholische Volk ist nicht unthäiig

Für die letzte Nummer zu spät eingelangt.

stille. Während seine Feinde schweigend

auf neue Angriffe sinnen, betet das ka-

tholische Volk. Es ist schon früher durch

den Hochwst. Bischof in der ganzen Diö-
zese eine öffentliche Andacht zur Abwen-

dung der Gefahren unserer Kirche ange-

ordnet worden. Diese Andacht wird heute

noch vom katholischen Volke mit Liebe

und Freude fortgesetzt. Wie überall, so

auch bei uns, hat das katholische Volk

jene alte, furchtbare Waffe, das Gebet,

wieder hervorgeholt. Mit dieser Waffe,
von Allen gut geführt, wird die St. Gal-
lische Kirche über ihre Spötter siegen.

Unsere Gegner behaupten die Mehrheit
des Volkes und somit den Sieg in der

Hand zu haben. Es ist nicht wahr. Die
katholische Kirche in St. Gallen hat die

Mehrheit, den Sieg in der Hand, weil
sie eine Mehrheit von Betern hat. Es

betet der Mann mit der ganzen Kraft
und Gluth seiner Brust, es betet die Mut-
ter mit zärtlicher Innigkeit und felsen-

festem Vertrauen, es betet das Kind mir
der himmelerstürmenden Gewalt der Un-

schuld, es beten Alle mit gleichem Ver-

trauen, mit gleicher Ergebung: „Ewiger
Hirte, o verlaß' deine Heerde nicht."
Darum wagt nur einen neuen Kampf,
St. Gallische Kirchenstürmer, ihr findet
das katholische Volk kampfbereit, vereinigt

unter sich durch Liebe, vereinigt mit Gott
durch das Gebet und die, welche gegen

Gott ankämpfen, die wird er zerschmet-

tern.

— (Bf.) Den 21. ds. war unter dem

Vorsitze des Hochwst. Bischofs die Kom-

misston des Hilfsvereins der katholischen

Weltpriester des Bisthums St. Gallen

versammelt, um die Rechnung auö dem

Jahre 1873 entgegenzunehmen und die

Unterstützungen hilfsbedürftiger Weltprie-
ster für das Jahr 1874 festzusetzen.

Im verflossenen Jahre wurden an 11

unterstützungsbedürftige Priester Fr. 5850
verabfolgt.

Für das Jahr 1874 bewilligte die

Kommission an 10 Peteuten die Summe
von Fr. 5500, wobei die Einzelbeträge
nach Verhältniß zwischen Fr. 300 und 900
differiren.

Der Fond des Hilfsvereins weist im
abgelaufeneu Rechnungsjahr einer Zu-
wachs von Fr. 1170. 90 auf.

Das gesammte Vermögen des Vereins

beträgt nunmehr Fr. 117,342. 99.

Wsthum Genf.

Genf. Die altkatholischen
StaatSpa stören lassen sich gut
aus der S t a a t s k a s s e bezahlen. Das
Staatsbüdget pro 1874 enthält:
u) Für Loyson aus Frankreich

Fr. 3000

d) für Hurtault aus F r ank-
k reich „ 3000

0) für Ma rchal aus Frank-
reich „ 2500

ä) für Quilli aus Frank-
reich „ 2000

s) für Pacherot aus Frank-
reich „ 2000

1) für die übrigen Staats-
Pastoren, deren Namen

und Vaterland noch un-
bekannt sind „ 57,000

Fr. 69,500

Die Staatspfarrer stehen also für
Fr. 09,500 aus dem Büd g et; das

Bridget muß aber vom stimmpflichtigen

Volk bezahlt werden und dieses Volk
in seiner immensen Mehrheit besucht den

Gottesdienst dieser Staatspastoren
nicht, sonderrr eS benützt und bezahlt den

Privatgottesdienst seiner römisch-katholi-

schen Seelsorger. Steht es so mit der

freisinnigen Demokratie in Genf?

— Das Fest des hl. Franz von
Sales wurde dieses Jahr in allen Kir-
chen der Stadt und des Kantons mit be-

sonderer Theilnahme des Volkes gefeiert.

— Auch im Kantonstheil des rechten

Ufers hat eine große katholische Volks-

Versammlung stattgefunden. Sie wurde

in Meinier gehalten, fünf Redner ergrif-
sen das Wort. Die Mittel wurden be-

rathen, um den römisch-katholischen Got)es-
dienst zu erhalten.

— Ein Genfer-Bürger, der Jesuit
Marc. DechevrenS, ist nach

China abgereist, um das Evangelium des

Christenthums den Heiden zu verkünden.

Sein älterer Bruder ist ebenfalls Jesuit.
— Der -Oourrior às Càvs» be-

hauptet, daß das Ballot, welches die

Druckschrift Appel enthielt, keineswegs bei

dem katholischen Geistlichen Collet aufge-
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funden und saisirt worden sei, diese im
Nationalrath zu Bern gemachte Angabe

sei unrichtig. Der „Appel" ist eine ge-

druckte Adresse, welche von dem Klerus
in Genf und im Jura hätte unterzeichnet

und an die europäischen Regierungen ge-

richtet werden sollen, um die Aufrecht-

Haltung der 1815 Staatsverträge zu

verlangen. Von Wem diese Adresse ver-

faßt wurde, ist noch unermitlelt. Jeden-

falls ist dieselbe von keinem Schweizer

verfaßt und von keinem Schweizer unter-
zeichnet worden und das Gerede über

Landesverrath ohne Begründung.

MsLhum Sitten.
Wallis. Letzten Samstag Abends wurde

die 1784 von den Gebrüdern Carlen von
GomS gebaute, und nun durch Herrn
Merklin restaurirte und auf 23 Register
erweiterte Orgel der hiesigen Domkirche

zum ersten Male öffentlich gespielt. Es
ist zu dem Zwecke ein religiöses Fest ver-
anstaltet worden, zu dessen Hebung die

Einsegnungsceremonien durch den Hochw.

Bischof und eine ausgezeichnete Predigt
des Hrn. Prior Richon von St. Moritz
bedeutend beitrug. Orchester und Sänger
erfüllten dabei ebenfalls auf lobenswerthe
Weise ihre Aufgabe: den Brennpunkt je-
doch, der die Hauptaufmerksamkeit auf
sich zog, bildete das Spiel der Orgel.
Die Erfindungen der Neuzeit haben an
diesem schönen Instrumente eine glückliche

Anwendung gefunden, und so bewunderten
wir besonders das seltene Crescendo und

Decrescendo, dieses seelenvolle Anschwellen
und VerHauchen der Töne, auch die ver-
fchiedenen, die Menschenstimmen uud ein-
zelnen Musikinstrumente nachahmenden Re-
Aster sind sehr gelungen, so wie auch der

Eesammteindruck des Ganzen ein höchst

^greifender ist. Wir haben den alten
Maestro Vogt mehrmals auf der Orgel
w Freiburg gehört, und wenn wir auch
die hiesige der dortigen nicht ebenbürtig
stellen wollen, so glauben wir danrit doch
5gen zu können, daß Hr. Merklin seinen
istuf bewährt und hier ein ausgezeichnetes

^rk geliefert, das Hr. Professor Otto
°is meisterhaft handzuhaben versteht.

Italienische WstHiimer.
Dessin Der „Credente cattoliko"

ruckte aus einem römischen Blatte das

Urtheil ab, welches über den Chorherr»

Ghiringhelli eine kirchliche Censu verhängte.

Dafür ward er zu einer Buße von 1000

Fr. verfällt, weil er kirchliche Aktenstücke

ohne das Plazet des Staates veröffent-

licht habe.

Personal-Chronik.

St. Gallen. Hochw. Hr. Josef
Weber aus Neudorf, Kt. Luzern, d. Z.
Pfarrer in Untereggen, ist als Kaplan nach

Gams gewählt.
Hochw. Hr. M atth. K o pp aus Lütis-

burg, d. Z. Pfarrvikar in Maseltrangen, ist

als Pfarrer ebendort gewählt.

Bücher- und Zeitschriften-Schau.
(Fortsetzung von Nr. 5.)

5) Die SatPetrer von K. Rolfuß.
Der auch in der Schweiz bekannte Ver-
fasser erzählt 12 Abend-Geschichten aus
dem H a u e n st e i n i s ch e n, mit der

Bemerkung, daß er diese Geschichtö- und
Lebensbilder den Unterhaltungen eines

Z ü p f e l k a p p e n - M u s e u m s nach-
erzähle und zeigen wolle: „Wie gefährlich
„es sei, das Volk in politischer Hinsicht
„aufzuklären oder ohne Noth dessen G e-

„wissen zu verletzen und es in
„seinen religiösen Ueberzeu-
„gungen zu stören und zu ge-
„fähr den oder demselben gar i n Re-
„l i g i o n s s a ch e n Gewalt an zu-
„thun." Unsere Leser werden hieraus
entnehmen, daß diese Hauensteiner-Ge-
schichten, trotz ihres deutschen Ur-
sprungs, dennoch für die radikale
Schweiz passen. (Mainz, Kupferberg.
160 S. gr. 8°.)

6) Wilhelm Mokitor hat uns mit
einem neuen Drama unter dem Titel:
Das KauS zu Wazareth erfreut.
Dieses Spiel ist sür die hl. Weihnachts-
zeit und die Liebfrauen- und St. Josefs-
feste bestimmt und reiht sich ebenbürtig
den frühern dramatischen Schriften dieses

katholischen Dichters an. Wir
bringen bei diesem Anlaße dessen „Maria
Magdalena; " „Das alte deutsche Hand-
werk"; „Die Freigelassene Nero's"; „Ju-
lian, der Apostat"; „Claudia Procula";
„Weihnachtsträume" besonders wieder in
Erinnerung. (Mainz, Kirchheim. 48 S.
in 12°.)

7) Lateinische Sequenzen des

Wittelalters von Io s e f K e h r ein.
Der geehrte Verfasser der „L a t e i n i-
scheu Anthologie auS den christ-
lichen Dichtern des Mittel-
alters" gibt hier die reichhaltigste

Sammlung von mittelalterlichen lateini-
schen Kirchenliedern, welche sich u) auf
Gott, b) die Engel, o) Maria,
und cl) die H e ili g en beziehen. Im
Ganzen hat Kehrein 895 Sequenzen aus
Missalen und Sammlungen zusammenge-
tragen und dieselben mit einer Einleitung
und Registern herausgegeben. Unter den

Zugaben verdienen die biographisch-litera-
rischen Nachweisungen, das chronologische
Verzeichniß der Sequenzen und das Wör-
terverzeichniß besondere Erwähnung. In
kirchen- und titeraturgeschichtlicher, sowie
in philologischer Beziehung hat dieses Se-
quenzen-Werk große Bedeutung und reiht
sich ebenbürtig an die verwandten Schrif-
ten der Mone, Gall Morell, Bertsch,
Schubiger, Steele w. :c.: dasselbe darf in
keiner größern Bibliothek fehlen, denn es

bildet in der That ein Quellenwerk.
(Mainz, Kupferberg. 620 S. gr. 8°.)

8) Hrundrih der Hkeligionsphiloi-
sophie von vu. A. Stockt. Die schwe-
zerische Kirchenzeitung hat Stöckls „Lehr-
buch der Philosophie" und

„Lehrbuch der Geschichte der
Philosophie" als die besten
neuern philosophischen Lehrbücher empfoh-
len. Wir können bezüglich dieses „N a ch-

t r a gs," welcher speziell dieR el igions-
Philosophie behandelt, unser günstiges
Urtheil nur wiederholen und neuerdings
bestätigen. (Mainz, Kirchheim. 152 S.
gr. 8°.)

ZnländizcheMisfton.

1. G e w êh n l i ch e Ver e i n s b ei tr äg e.

Uebertrag laut Nr. ô: Fr. 2466. 69
Von einem Wohlthäter aus der

Pfarrgemeinde Leuggern „ 166. —
Von Hockw. Herrn Stadtpfarrer

Lambert in Solothurn „ 26. —
Vom Piusverein in Solothurn „ 16. —
Von Herrn D. M. in E. „ 2. 56

„ Ungenannt durch Pater
Bernhard „ 12. —

Aus der Pfarrei Andermatt „ 166. —
„ „ Filiale Gemeinde Realp „ 56. —

„ „ Pfarrei Dußuang 16. —

„ Pfarrgemcinde Sommcri „ 56. —

Fr. 2826. 59

II. M ifsio n s fon d.

Uebertrag laut Nr. 56 Fr. 165- —
Durch Hochw. Herrn Pfarrer

Gaelle tn Rorschach: Legat

von Hrn. Joh. Baptist Gorint
sel. in Rorschach „ 166. —

Fr. 265. —
Der Kassier der inl. Mission:

Nfeiffer-Stmiger tu Luzrr«.

-



Schweizerischer Pius-Verein.

Empfangs-Seschliniiiiing.

Jahresbeitrag von den Ortsvereincn

Basel Fr. 125, Gansingen 16, Menzingen 60,

Menznau 20, Müswangen 2 Hagenwyl-

Muolen 20, Neuhclm 12. 50, S.olothurn
58. 60, Wildhaus 17.

L. Abonnement auf die Pius-Annalen von

den Ortsvereiuen Alt St. Johann 20 Ezem-

plare, Beckenried 12, Brig 34, Ganstngen 3,

Hagenwyd-Muolen 15, Horw 20, Menznau 17,

Müswangen 2, Neuheim 3, Sins 30, Solo-
thurn 52, St. Gallenkappel 12, Wettingen
32, Wildhaus 6 Exemplare.

Peierspfeunig für den hl. Bater.

Von zwei Ungenannten in Sommeri
Fr. 10. -

Patronat für die italienischen

Arbeiter.

Vom Piusverein in Basel Fr. 25. —

Bei der Expedition eingegangen:

Von Pfarrer Rieser in Dußnang:
Für die kathol. Kirche in Zürich Fr. 10. —

Für die verfolgte Geistlichkeit

im Bisthum Basel „ 10. —
Peterspfennig für den hl. Vater „ 6. —

Von I. E. in Gersau: Für die

verfolgten römisch - katholischen

Priester im Berner Jura „ 5. —
Von Ungenannt: Für dieselben „ 5. —

Lehrttngs-Uatronttt.

Neu angemeldete Lehrmeister:
Sieben Schmieoemeister im St. Gallischen,

Zug, Thurgau und Aargau.
Drei Schuster (Basel, Aargau und

St. Gallen).
Zwei Gärtner (Thurgau und Aargau).
Ein Schlosser im St. Gallischen.

Ein Schneider im Aargau.
Ein Gürtler im At. Gallischen.
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Ein Spengler im St. Gallischen.

Ein Schreiner im Kanton Zug.
Ein Sattler im Kanton Luzern.

Zwei Schreiner im St. Gallischen und

Zug

Ein Leinenweber ini Kanton Zug.

Eine gebildete junge Hausfrau im St. Gal-
lischen nimmt gratis eine 16—17jäh-
rige Tochter zur Erlernung der Haus-
geschäfte.

Eine Nähterin nimmt eine Lehrtochter an.

Lehrlinge:
Ein St. Galler in ein Handelshaus.

Ein ausgelernter Möbelschreiner von >

Luzern sucht einen guten Meister.
Eine 16jährige Tochter aus dem Kanton

Aargau wünscht in ein katholisches

Haus der französischen Schweiz, wenn

möglich unentgeltlich mit der Verpflich-

tung, die Hausgeschäfte zu thun.

Die Direktion des Watronats
in Ionschwir.

Erklärung.
Zur Abwehr des verbreiteten Gerüchtes, als hätte ich meine Orgelsabrikation

eingestellt, diene einem Tit. Publikum zur Notiz, daß ich mein seit 20 Jahren be-

stehendes

Orgelbangeschäft
wie bis anhin fortführe und nie eingestellt Habs. — Ausgedehnte Lokalitäten, ver- i

sehen mit den neuesten Maschinen und zweckmäßigsten Einrichtungen, sowie die Acqui-
sition tüchtiger Arbeiter und die Vorräthe von altem trockenem Holz ermöglichen es,

für die Uebernahme neuer großer und kleiner Werke die günstigsten Bedingungen zu

stellen, um so mehr, da ich durch die Liquidation mehrerer Nebengeschäfte in Stand
gesetzt bin, ausschließlich diesem Etablissement vorzustehek.

Indem ich die feste Ueberzeugung hege, daß das meinem Geschäfte im In- und

Auslande gewordene Zutrauen sich erhalten und mehren werde, erlaube ich mir, mich

einer hohen Geistlichkeit und den Tit. Gemeindebehörden hochachtungsvoll zu empfehlen.

So loth urn, den 1. Dezember 1873.

(11 2 8) Ls. Kyburz, Orgelbauer. 9»

Im Verlage von Franz Kirchheim in Mainz sind erschienen und durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Am Gefängnisse.
Neue Erinnerungen eines badischen Strafgefangenen

von

Dr. Keinrich Kanszakoö.
8°. geh Fr. 1. 25 Cts.

Diese neueste Broschüre des Or. Hansjakob sHans am See), der rasch eine

Schrift auf die andere folgen läßt, enthält die Tagebuchblätter aus der Zeit seiner vor Km-
zem beendigten Gefängnißhafte und schildert in vortrefflichem Humor die Tage eines gefange-
neu „Römers." In der Vorrede sagt der Verfasser, er habe in der vorliegenden Schrift
zeigen wollen, wie so ein Ultramontaner im Gefängnisse lebt und behandelt wird, damit alle

diejenigen, welche Aussicht hätten, im Reiche der Gottesfurcht eingesperrt zu werden, zum
Voraus es wüßten. Er wünscht übrigens, vaß keiner bei der Schildrung einsamer Gefängniß-
tage den Muth verliere auf Seite der Kirche zu kämpfen für Recht und Freiheit. Und in der

That, wer diese amüsanten und spannenden Blätter ließt, wird eher Lust als Angst bekommen
vor dem Gefängnisse. 13

Lu Màtlieàn MzMei'n nM Liiâ6!'V6i'MÌàià86ii Mâsr à-,àîl DiàLà' v0iiÂàiK- oà' âràn 8<>à't Neue Erscheinungen tresse«
regelmäßig und schnell ein und werden gerne zur Einsicht mitgetheilt.

Druck und Expedition von B. Schwendimann in Solothurn.


	

